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(54) Verfahren zur Kommunikation mit einer Aufzugsanlage

(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Kommu-
nikation zwischen mindestens einer Aufzugsanlage (A)
und mindestens einer entfernten Zentrale (Z); wobei für
diese Kommunikation mindestens eine kommunikative
Verbindung in mindestens einem Kommunikations-Netz
(14 bis 14") aufgebaut wird; wobei mindestens ein erstes
Signal der Aufzugsanlage (A) von mindestens einer

Kommunikationsvorrichtung (13) der Aufzugsanlage (A)
über mindestens ein Signal-Netz (12 bis 12"") erhalten
wird, und mindestens ein zweites Signal von der Kom-
munikationsvorrichtung (13) im Kommunikations-Netz
(14 bis 14") an mindestens eine Rechnereinrichtung (15)
der entfernten Zentrale (Z) übermittelt wird. Die kommu-
nikative Verbindung wird permanent aufrecht erhalten.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Kom-
munikation mit eiern Aufzugsanlage gemäss dem Ober-
begriff des Patentanspruchs 1.
[0002] Die Schrift EP1415947A1 beschreibt eine Vor-
richtung und ein Verfahren zur Fernwartung einer Auf-
zugsanlage, welche Vorrichtung an der Aufzugsanlage
installiert ist und erste Signale von einer Aufzugssteue-
rung und/oder von einem Sensor empfängt. Die Vorrich-
tung wertet empfangene erste Signale gemäss einer ak-
tivierten Fernwartungsfunktion aus und leitet das Ergeb-
nis dieser Auswertung als zweite Signale über ein Tele-
kommunikations-Netz an eine entfernte Wartungszen-
trale weiter.
[0003] Die vorliegende Erfindung stellt sich zur Aufga-
be, diese Vorrichtung und dieses Verfahren weiterzuent-
wickeln.
[0004] Gelöst wird diese Aufgabe durch die Erfindung
gemäss dem kennzeichnenden Teil des Patentan-
spruchs 1.
[0005] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Kom-
munikation zwischen mindestens einer Aufzugsanlage
und mindestens einer entfernten Zentrale; wobei für die-
se Kommunikation mindestens eine kommunikative Ver-
bindung in mindestens einem Kommunikations-Netz auf-
gebaut wird; wobei mindestens ein erstes Signal der Auf-
zugsanlage von mindestens einer Kommunikationsvor-
richtung der Aufzugsanlage über mindestens ein Signal-
Netz aufgenommen wird, und mindestens ein zweites
Signal von der Kommunikationsvorrichtung im Kommu-
nikations-Netz an mindestens eine Rechnereinrichtung
der entfernten Zentrale übermittelt wird. Die kommuni-
kative Verbindung wird permanent aufrecht erhalten.
[0006] Dies hat den Vorteil, dass für die Kommunika-
tion kein Verbindungsaufbau nötig ist, was die Qualität
und Verfügbarkeit der Kommunikation erhöht. Während
bei einem Plain Old Telephone Service (POTS) ein Teil-
nehmer einwählen und rund 30sec für den Aufbau einer
exklusiven temporären Verbindung benötigt, ist die er-
findungsgemässe kommunikative Verbindung perma-
nent aufrecht erhalten und in Sekundenbruchteilen hoch
verfügbar. Gerade in Notfällen, wo von der Aufzugsan-
lage bei der entfernten Zentrale Hilfe angefordert wird
und von der entfernten Zentrale aus Notmassnahmen an
der Aufzugsanlage eingeleitet werden, ist der mit der
hoch verfügbaren kommunikative Verbindung gelieferte
Zeitgewinn im Notfall von sicherheitsrelevanter Bedeu-
tung.
[0007] Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung er-
geben sich aus den in den abhängigen Patentansprü-
chen angegebenen Merkmalen.
[0008] Vorteilhafterweise wird die kommunikative Ver-
bindung von der Kommunikationsvorrichtung aufgebaut.
[0009] Dies hat den Vorteil, dass die Kommunikations-
vorrichtung die kommunikative Verbindung aufbaut und
daher keine feste Adresse im Kommunikations-Netz be-
nötigt, was ebenfalls von sicherheitsrelevant ist, da die

Kommunikationsvorrichtung somit für Dritte im Kommu-
nikations-Netz bekannt ist. Die Adresse der Kommuni-
kationsvorrichtung im Kommunikations-Netz ist nur der
entfernten Zentrale bekannt, was eine wirksame vorbeu-
gende Massnahme gegen Angriffe von Viren oder Tro-
janern bildet.
[0010] Vorteilhafterwiese wird von mindestens einem
Signalisierungskanal der aufgebauten kommunikativen
Verbindung kontinuierlich in mindestens einem physika-
lischen Kanal gesendet.
[0011] Dies hat den Vorteil, dass die kommunikative
Verbindung aufrecht erhalten wird, in dem in einem Si-
gnalisierungskanal kontinuierlich gesendet wird. Im Te-
lefon-Funknetz gemäss Global System for Mobile Com-
munications (GSM) erfolgt die Kommunikation beispiels-
weise in Time Division Multiplex Access (TDMA)-Zeit-
schlitzen von 577Psec Dauer. Der Signalisierungskanal
sendet immer mit maximaler Leistung damit die Kommu-
nikationsvorrichtung je nach aktuell verfügbarer Band-
breite des Kommunikations-Netzes, den am stärksten zu
empfangenden Signalisierungskanal für eine sichere
kommunikative Verbindung auswählen kann.
[0012] Vorteilhafterweise wird die kommunikative Ver-
bindung von der Kommunikationsvorrichtung aufgebaut;
während der kommunikativen Verbindung wird von der
Kommunikationsvorrichtung ein zweites Signal übermit-
telt und von mindestens einer Firewall der Kommunika-
tionsvorrichtung wird ein Signalempfang verhindert.
[0013] Dies hat den Vorteil, dass die Kommunikations-
vorrichtung die kommunikative Verbindung aufbaut und
ein Firewall der Kommunikationsvorrichtung nur das
Übermitteln eines zweiten Signals von der Kommunika-
tionsvorrichtung, aber keinen Signalempfang durch die
Kommunikationsvorrichtung erlaubt, was wiederum eine
sicherheitsrelevante Massnahme gegen Angriffe von Vi-
ren oder Trojanern bildet.
[0014] Vorteilhafterweise wird als kommunikative Ver-
bindung ein Virtual Private Network (VPN) als Kommu-
nikations-Netz verwendet.
[0015] Dies hat den Vorteil, dass die Kommunikations-
vorrichtung und die entfernte Zentrale in einem privaten,
d.h. individuell konfigurierbaren Kommunikations-Netz
erfolgt. Nur die Kommunikationsvorrichtung kennt die pri-
vate Adresse der entfernten Zentrale im Kommunikati-
ons-Netz und nur die entfernten Zentrale kennt die pri-
vate Adresse der Kommunikationsvorrichtung im Kom-
munikations-Netz.
[0016] Vorteilhafterweise wird als kommunikative Ver-
bindung ein Virtual Private Network (VPN) mit Tunnel-
technik als Kommunikations-Netz verwendet. Vorteilhaf-
terweise wird von der Kommunikationsvorrichtung ein
zweites Signal verschlüsselt übermittelt wird. Dies hat
den Vorteil, dass das Kommunikations-Netz auf Tunnel-
technik basiert, bei der das zu kommunizierende zweite
Signal in ein Kommunikationsprotokoll eingebettet wird,
welches von einer Hülle umschlossen ist, die den tat-
sächlichen Inhalt für Dritte verschleiert. Das zu kommu-
nizierende zweite Signal wird somit vor der Kommunika-
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tion abhörsicher beispielsweise als Secure Sockets Lay-
er (SSL) verschlüsselt und nach erfolgter Kommunikati-
on entsprechend entschlüsselt.
[0017] Vorteilhafterweise wird als kommunikative Ver-
bindung ein Wireless Wide Area Network (WWAN) ohne
Internetzugang verwendet.
[0018] Dies hat den Vorteil, dass das kein öffentliches
und somit prinzipiell ungesichertes Kommunikations-
Netz wie Internet verwendet wird. Die kommunikative
Verbindung erfolgt somit unter Auschluss der Öffentlich-
keit, was die Sicherheit der Kommunikation weiter er-
höht.
[0019] Vorteilhafterweise wird als kommunikative Ver-
bindung ein LAN mit Internetzugang verwendet.
[0020] Dies hat den Vorteil, dass eine kostengünstige
kommunikative Verbindung in einem öffentlichen Kom-
munikations-Netz erfolgt. Um die Sicherheit gegenüber
Dritten ausreichend sicher zu gewährleisten, erfolgt eine
verschlüsselte kommunikative Verbindung. Zudem wer-
den an der Kommunikationsvorrichtung und der entfern-
ten zentralen Firewalls installiert, welche Firewalls an-
hand mindestens einer vordefinierten Regel festlegen,
ob ein Signalempfang verhindert wird oder nicht.
[0021] Vorteilhafterweise wird als Kommunikations-
Netz ein Telefon-Funknetz verwendet. Vorteilhafterwei-
se wird als Kommunikations-Netz ein Funknetzwerk ver-
wendet.
[0022] Dies hat den Vorteil, dass als Kommunikations-
Netz ein bekanntes und bewährtes Telefon-Funknetz wie
GSM, General Radio Packet Services (GPRS), Enhan-
ced Data Rate for GSM Evolution (EDGE), Universal Mo-
bile Telecommunications System (UMTS), High Speed
Download Packet Access (HSDPA), usw. verwendet
wird, was eine hohe Verfügbarkeit und somit Sicherheit
der kommunikativen Verbindung gewährleistet.
[0023] Vorteilhafterweise wird als Kommunikations-
Netz ein Telefon-Festnetz verwendet. Vorteilhafterweise
wird als Kommunikations-Netz ein Netzwerk verwendet.
[0024] Dies hat den Vorteil, dass als Kommunikations-
Netz ein bekanntes und bewährtes Telefon-Festnetz wie
Integrated Services Digital Network (ISDN), Asymetric
Digital Subscriber Line (ADSL), Very High Data Rate Di-
gital Subscriber Line (VDSL), usw. verwendet wird, was
eine hohe Verfügbarkeit und somit Sicherheit der kom-
munikativen Verbindung gewährleistet.
[0025] Vorteilhafterweise wird mindestens ein Sprach-
signal als erstes Signal von mindestens einem Aufzugs-
kabine-Telefon im Signal-Netz an die Kommunikations-
vorrichtung übermittelt; und es wird mindestens ein Da-
tensignal als erstes Signal vom Aufzugskabine-Telefon
im Signal-Netz an die Kommunikationsvorrichtung über-
mittelt.
[0026] Dies hat den Vorteil, dass sowohl ein Sprach-
signal als auch ein Datensignal eines Aufzugskabine-
Telefon im Signal-Netz an die Kommunikationsvorrich-
tung übermittelt werden.
[0027] Vorteilhafterweise wird das übermittelte Daten-
signal von der Kommunikationsvorrichtung in minde-

stens ein zweites Signal gewandelt; und das zweite Si-
gnal wird von der Kommunikationsvorrichtung über die
kommunikative Verbindung mit einer Übertragungsrate
von mindestens 4.8kBit/sec übermittelt.
[0028] Dies hat den Vorteil, dass dass das Datensignal
für die Zwecke der Kommunikation in ein zweites Signal
gewandelt wird, welches zweite Signal mit einer Über-
tragungsrate von mindestens 4.8kBit/sec sicher und zu-
verlässig kommunizierbar ist. Gerade bei einem GSM
Kommunikations-Netz kann bei Sättigung des Kommu-
nikations-Netzes die Übertragungsrate drastisch abfal-
len, was die Übertragungsqualität des zweiten Signals
verschlechtert. Wenn in einem Notfall ein zweites Signal
der Kommunikationsvorrichtung aufgrund der schlech-
ten Übertragungsqualität von der entfernten Zentrale
nicht zuverlässig gelesen werden kann, so ist das von
sicherheitsrelevanter Bedeutung. Hier stellt eine Über-
tragungsrate von mindestens 4.8kBit/sec sicher, dass
das die kommunikative Verbindung für ein zuverlässiges
Lesen eines übermittelten zweiten Signals ausreichend
robust ist.
[0029] Vorteilhafterweise wird das übermittelte Daten-
signal von der Kommunikationsvorrichtung in minde-
stens ein Cellular Text Modem (CTM) Signal als zweites
Signal gewandelt.
[0030] Dies hat den Vorteil, dass das Datensignal für
die Zwecke der Kommunikation in ein CTM Signal als
zweites Signal gewandelt wird, welches CTM Signal si-
cher und zuverlässig kommunizierbar ist.
[0031] Vorteilhafterweise wird mindestens ein Dual-
Tone Multi Frequency (DTMF) Signal als erstes Signal
von mindestens einem Aufzugskabine-Telefon im Si-
gnal-Netz an die Kommunikationsvorrichtung übermit-
telt; und es wird das übermittelte DTMF Signal von der
Kommunikationsvorrichtung in mindestens ein CTM Si-
gnal als zweites Signal gewandelt.
[0032] Dies hat den Vorteil, dass ein aus der analogen
Telefontechnik bekanntes DTMF Signal für die Zwecke
der Kommunikation in zweite Signale gewandelt wird,
welche sicher und zuverlässig kommunizierbar sind. Das
DTMF Signal ist ein Mehrfrequenzsignal mit Dissonan-
zen, welche bei Sättigung der Brandbreite des Kommu-
nikations-Netzes verzerrt werden können und somit nicht
mehr mit hoher Sicherheit eineindeutig erkennbar sind.
[0033] Vorteilhafterweise wird das CTM Signal von der
Kommunikationsvorrichtung über die kommunikative
Verbindung an die entfernte
[0034] Zentrale übertragen. Vorteilhafterweise wird
das übertragene CTM Signal von der entfernten Zentrale
in mindestens ein Datensignal gewandelt. Vorteilhafter-
weise wird das übertragene CTM Signal von der entfern-
ten Zentrale in mindenstens ein DTMF Signal gewandelt.
[0035] Dies hat den Vorteil, dass die entfernte Zentrale
ein übertragenes CTM Signal in ein DTMF Signal wan-
delt. Gerade im Notfall, wo ein von der Kommunikations-
vorrichtung kommunizierte Datensignal von der entfern-
ten Zentrale zuverlässig gelesen werden muss, ist dies
von sicherheitsrelevanter Bedeutung.

3 4 



EP 2 243 738 A1

4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

[0036] Vorteilhafterweise wird von mindestens einem
Sensor mindestens ein Sensorsignal als erstes Signal
im Signal-Netz an die Kommunikationsvorrichtung über-
mittelt. Vorteilhafterweise wird mit dem Sensorsignal
mindestens eine Statusinformation der Aufzugsanlage
wie eine Angabe zu mindestens einer Betriebsbereit-
schaft und/oder zu mindestens einem Fehlerprotokoll
und/oder zu mindestens einer Auslastung pro Zeiteinheit
angegeben. Vorteilhafterweise wird von mindestens ei-
ner Aufzugssteuerung der Aufzugsanlage mindestens
ein Datensignal als erstes Signal im Signal-Netz an die
Kommunikationsvorrichtung übermittelt. Vorteilhafter-
weise wird von mindestens einer Fahrtreppensteuerung
der Aufzugsanlage mindestens ein Datensignal als er-
stes Signal im Signal-Netz an die Kommunikationsvor-
richtung übermittelt. Vorteilhafterweise wird von minde-
stens einer Rufsteuerung der Aufzugsanlage minde-
stens ein Datensignal als erstes Signal im Signal-Netz
an die Kommunikationsvorrichtung übermittelt. Vorteil-
hafterweise wird mit dem Datensignal mindestens eine
Statusinformation der Aufzugssteuerung und/oder
Fahrtreppensteuerung und/oder Rufsteuerung wie eine
Angabe zu mindestens einer Betriebsbereitschaft und/
oder zu mindestens einem Fehlerprotokoll und/oder zu
mindestens einer Auslastung pro Zeiteinheit angegeben.
[0037] Dies hat den Vorteil, dass nicht nur von einem
Aufzugskabine-Telefon, sondern auch von einem Sen-
sor, von einer Aufzugssteuerung und von einer Rufsteue-
rung ein erstes Signal an die Kommunikationsvorrich-
tung übermittelt wird.
[0038] Vorteilhafterweise wird ein erstes Signal von
der Kommunikationsvorrichtung in ein zweites Signal ge-
wandelt; das zweite Signal wird von der Kommunikati-
onsvorrichtung im Kommunikations-Netz an die Rech-
nereinrichtung der entfernten Zentrale übermittelt; ein
übermitteltes zweites Signal wird von der Rechnerein-
richtung in ein erstes Signal gewandelt; und von der
Rechnereinrichtung wird das gewandelte erste Signal
ausgewertet.
[0039] Dies hat den Vorteil, dass die Kommunikations-
vorrichtung das erste Signal in ein zweites Signal wandelt
und das zweite Signal sicher und zuverlässig an die ent-
fernte Zentrale übermittelt. Die Rechnereinrichtung der
entfernten Zentrale kann das sicher und zuverlässig
übermittelte zweite Signal in ein erstes Signal wandeln
und auswerten. Durch die sichere und zuverlässige
Übermittlung wird die Auswertung der ersten Signale
nicht durch Übermittlungsstörungen beeinträchtigt.
[0040] Vorteilhafterweise wird mit dem von der Rech-
nereinrichtung ausgewerteten ersten Signal mindestens
eine Statusinformation der Aufzugsanlage und/oder
Kommunikationsvorrichtung und/oder Aufzugssteue-
rung und/oder Fahrtreppensteuerung und/oder Ruf-
steuerung wie eine Angabe zu mindestens einer Be-
triebsbereitschaft und/oder zu mindestens einem Feh-
lerprotokoll und/oder zu mindestens einer Auslastung
pro Zeiteinheit angegeben.
[0041] Dies hat den Vorteil, dass die entfernte Zentrale

zu aussagekräftiger Statusinformation gelangt.
[0042] Vorteilhafterweise wird mindestens ein Short
Message Service (SMS) Signal von der entfernten Zen-
trale über die kommunikative Verbindung an die Kom-
munikationsvorrichtung übertragen. Vorteilhafterweise
wird mindestens ein SMS Signal von der entfernten Zen-
trale über einen Signalisierungskanal der kommunikati-
ven Verbindung an die Kommunikationsvorrichtung
übertragen.
[0043] Dies hat den Vorteil, dass eine Rückkopplung
der entfernten Zentrale in Form eines bekannten und be-
währten SMS Signals erfolgt, was den hohen Sicher-
heitsanforderungen im Aufzugswesen genügt.
[0044] Vorteilhafterweise wird die Kommunikations-
vorrichtung durch das übertragene SMS Signal rekonfi-
guriert und/oder gebootet. Vorteilhafterweise wird das
übertragene SMS Signal von der Kommunikationsvor-
richtung über ein Signal-Netz an mindestens eine Auf-
zugssteuerung übermittelt; und die Aufzugssteuerung
wird durch das übertragene SMS Signal rekonfiguriert
und/oder gebootet. Vorteilhafterweise wird das übertra-
gene SMS Signal von der Kommunikationsvorrichtung
über ein Signal-Netz an mindestens eine Fahrtreppen-
steuerung übermittelt; und die Fahrtreppensteuerung
wird durch das übertragene SMS Signal rekonfiguriert
und/oder gebootet. Vorteilhafterweise wird das übertra-
gene SMS Signal von der Kommunikationsvorrichtung
über ein Signal-Netz an mindestens eine Rufsteuerung
übermittelt; und die Rufsteuerung wird durch das über-
tragene SMS Signal rekonfiguriert und/oder gebootet.
Vorteilhafterweise wird das übertragene SMS Signal von
der Kommunikationsvorrichtung über ein Signal-Netz an
mindestens ein Aufzugskabine-Telefon übermittelt; und
das Aufzugskabine-Telefon wird durch das übertragene
SMS Signal rekonfiguriert und/oder gebootet. Vorteilhaf-
terweise wird das übertragene SMS Signal von der Kom-
munikationsvorrichtung über ein Signal-Netz an minde-
stens einen Sensor übermittelt; und der Sensor wird
durch das übertragene SMS Signal rekonfiguriert und/
oder gebootet.
[0045] Dies hat den Vorteil, dass Bestandteile der Auf-
zugsanlage wie die Kommunikationsvorrichtung, die Auf-
zugssteuerung, die Rufsteuerung, das Aufzugskabine-
Telefon und ein Sensor durch ein SMS Signal von der
entfernten Zentrale aus einfach, rasch und individuell re-
konfiguriert und/oder gebootet werden können.
[0046] Vorteilhafterweise umfasst ein Computerpro-
grammprodukt mindestens ein Computerprogramm-Mit-
tel, das geeignet ist, das Verfahren zur Kommunikation
mit der Aufzugsanlage dadurch zu realisieren, dass min-
destens ein Verfahrensschritt ausgeführt wird, wenn das
Computerprogramm-Mittel in mindestens einen Prozes-
sor einer Kommunikationsvorrichtung und/oder in min-
destens einen DTMF/CTM-Wandler einer Kommunikati-
onsvorrichtung und/oder in mindestens einen Prozessor
einer Rechnereinrichtung und/oder in mindestens einen
DTMF/CTM-Wandler einer Rechnereinrichtung geladen
wird. Vorteilhafterweise umfasst ein computerlesbarer
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Datenspeicher ein solches Computerprogrammprodukt.
[0047] Anhand der Figuren werden Ausführungsbei-
spiele der Erfindung im Detail erläutert. Hierzu zeigt, teil-
weise schematisiert:

Fig. 1 eine Ansicht eines Teils einer Aufzugsanlage,
die im erfindungsgemässen Verfahren mit einer
entfernten Zentrale kommuniziert;

Fig. 2 eine Ansicht eines Teils einer Kommunikations-
vorrichtung einer Aufzugsanlage gemäss Fig.
1; und

Fig. 3 eine Ansicht eines Teils einer Rechnereinrich-
tung einer entfernten Zentrale gemäss Fig. 1.

[0048] Fig. 1 bis 3 zeigen Ausführungsbeispiele der
Erfindung. Mindestens eine Aufzugsanlage A ist in ei-
nem Gebäude mit mehreren Stockwerken S1 bis S3 in-
stalliert. Die Aufzugsanlage A umfasst mindestens eine
Aufzugskabine 1 und/oder mindestens eine Fahrtreppe
1’. Fig. 1 zeigt eine Fahrtreppe 1’ zwischen einem unteren
Stockwerk S1 und einem mittleren Stockwerk S2 und
eine Aufzugskabine 1 in einem Aufzugsschacht S4. Die
Aufzugskabine 1 ist über mindestens ein Tragmittel 8 mit
einem Gegengewicht 6 verbunden. Zum Verfahren von
Aufzugskabine 1 und Gegengewicht 6 wird das Tragmit-
tel 8 von einem Aufzugsantrieb 7 im Reibschluss in Be-
wegung gesetzt, so dass Passagiere in der Aufzugska-
bine 1 in Aufwärts- oder Abwärtsrichtung im Gebäude
befördert werden. Die Fahrtreppe 1’ weist eine Vielzahl
von Paletten auf, die von einem Fahrtreppenantrieb 7’
im Uhrzeigersinn oder im Gegenuhrzeigersinn angetrie-
ben werden. Einzig aus Gründen der Übersichtlichkeit
sind in Fig. 1 nur eine Aufzugskabine 1 und nur eine
Fahrtreppe 1’ dargestellt. Bei Kenntnis der Erfindung
kann der Fachmann eine Aufzugsanlage mit mehreren
Aufzugskabinen und/oder mehreren Fahrtreppen für ein
Gebäude mit mehr oder weniger als drei Stockwerken
realisieren. Auch kann der Fachmann die Erfindung in
einer Aufzugsanlage mit Doppel- und Dreifachkabinen;
mit mehreren übereinander angeordneten, unabhängig
voneinander verfahrbaren Aufzugskabinen pro Aufzugs-
schacht; mit Aufzügen ohne Gegengewicht; mit Hydrau-
likaufzügen; mit Fahrsteigen, usw. realisieren. Gemäss
Fig. 1 weist jedes Stockwerk S1 bis S3 eine Stockwerks-
tür 2 auf und die Aufzugskabine 1 weist eine Aufzugstür
3 auf. Die Stockwerkstüren 2 und die Aufzugstür 3 wer-
den von mindestens einem nicht eingezeichneten Tür-
antrieb geöffnet bzw. geschlossen, so dass Passagiere
die Aufzugskabine 1 betreten und verlassen können. Bei
Kenntnis der Erfindung kann der Fachmann natürlich
auch eine Aufzugsanlage mit einer Aufzugskabine mit
mehreren Aufzugstüren und/oder mit mehreren Stock-
werkstüren pro Stockwerk realisieren.
[0049] Mindestens eine Aufzugssteuerung 10 und
mindestens eine Fahrtreppensteuerung 10’ weisen je
mindestens einen Prozessor und mindestens einen com-

puterlesbaren Datenspeicher, mindestens eine elektri-
sche Stromversorgung, mindestens einen Signalan-
schluss für mindestens eine Signalleitung 9, 9’, 9"" und
mindestens einen Signalanschluss für mindestens ein
Signal-Netz 12"’, 12"" auf. Gemäss Fig. 1 ist die Aufzugs-
steuerung 10 über eine Signalleitung 9 mit dem Aufzugs-
antrieb 7 und einer nicht eingezeichneten Schachtinfor-
mation sowie über eine Signalleitung 9’ mit einer Rufein-
gabevorrichtung 4’ und dem Türantrieb in der Aufzugs-
kabine 1 verbunden. Die Fahrtreppensteuerung 10’ ist
über eine Signalleitung 9"" mit dem Fahrtreppenantrieb
7’ verbunden. Die Kommunikation über die Signalleitung
9, 9’, 9"" erfolgt mit analogen Signalen und ist ein- oder
bidirektional. Die Signalleitung 9 ist als Kabel unter Putz
verlegt. Die Signalleitung 9’ hängt im Aufzugsschacht S4,
die Signalleitung 9"" ist in einer Grube im Stockwerk S1
verlegt. Aus dem computerlesbaren Datenspeicher wird
mindestens ein Computerprogramm-Mittel in den Pro-
zessor geladen und ausgeführt. Bei der Aufzugssteue-
rung 10 steuert das Computerprogramm-Mittel das Ver-
fahren der Aufzugskabine 1 und das Öffnen und Schlies-
sen der Stockwerkstüren 2 und der Aufzugstür 3. Von
der Schachtinformation erhält die Aufzugssteuerung 10
Informationen über die aktuelle Position der Aufzugska-
bine 1 im Aufzugsschacht S4. Auch gibt das Computer-
programm-Mittel der Aufzugssteuerung 10 mindestens
ein Datensignal am Signalanschluss des Signal-Netzes
12"’ aus, welches Datensignal mindestens eine Status-
information der Aufzugssteuerung 10 angibt. Eine typi-
sche Statusinformation der Aufzugssteuerung 10 ist eine
Angabe zu mindestens einer Betriebsbereitschaft (ja/
nein), zu mindestens einem Fehlerprotokoll (Liste mit
Fehlercodes und/oder Meldungen), zu mindestens einer
Auslastung pro Zeiteinheit, usw.. Bei der der Fahrtrep-
pensteuerung 10’ steuert das Computerprogramm-Mittel
das Verfahren der Paletten der Fahrtreppe 1’. Auch gibt
das Computerprogramm-Mittel der Fahrtreppensteue-
rung 10’ mindestens ein Datensignal am Signalan-
schluss des Signal-Netzes 12"" aus, welches Datensi-
gnal mindestens eine Statusinformation der Fahrtrep-
pensteuerung 10’ angibt. Eine typische Statusinformati-
on der Fahrtreppensteuerung 10’ ist eine Angabe zu min-
destens einer Betriebsbereitschaft (ja/nein), zu minde-
stens einem Fehlerprotokoll (Liste mit Fehlercodes und/
oder Meldungen), zu mindestens einer Auslastung pro
Zeiteinheit, usw.. Bei Kenntnis der vorliegenden Erfin-
dung kann der Fachmann die Kommunikation der Auf-
zugssteuerung mit dem Aufzugsantrieb und der Schacht-
information sowie der Rufeingabevorrichtung und dem
Türantrieb der Aufzugskabine anstatt über Signalleitun-
gen auch über ein nachfolgend beschriebenes digitales
Signal-Netz und/oder ein nachfolgend beschriebenes
Kommunikations-Netz realisieren.
[0050] Mindestens eine Rufeingabevorrichtung 4, 4’
ist auf einem Stockwerk S1 bis S3 nahe einer Stock-
werkstür 2 und/oder in der Aufzugskabine 1 angeordnet.
In mindestens einem Gehäuse der Rufeingabevorrich-
tung 4, 4’ ist mindestens ein Signalanschluss für die Si-
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gnalleitung 9’, 9"’, mindestens eine Eingabe-/Ausgabe-
einheit in Form eines Tastenfeldes und/oder eines Tast-
schirms, mindestens ein Tongeber und mindestens eine
elektrische Stromversorgung angeordnet. Ein Passagier
tätigt einen Ruf, in dem er per Hand mindestens eine
Taste eines Tastenfeldes der Eingabe-/Ausgabeeinheit
drückt und/oder mindestens einen Bereich eines Tast-
schirms der Eingabe-/Ausgabeeinheit berührt. Beispiels-
weise gibt der Passagier das Zielstockwerk "20" per
Hand als Zahlenfolge "2" und "0" auf der Eingabe-/Aus-
gabeeinheit ein. Die Rufeingabevorrichtung 4, 4’ gibt auf
der Eingabe-/Ausgabevorrichtung eine optische Bestä-
tigung des getätigten Rufs aus und/oder sie gibt durch
den Tongeber eine akustische Bestätigung des getätig-
ten Rufs aus. An der Rufeingabevorrichtung 4 der Stock-
werke kann der Passagier einen Stockwerkruf und/oder
einen Zielruf tätigen; an der Rufeingabevorrichtung 4’ der
Aufzugskabine 1 kann der Passagier einen Kabinenruf
tätigen.
[0051] Mindestens eine Rufsteuerung 11 weist min-
destens einen Prozessor, mindestens einen computer-
lesbaren Datenspeicher, mindestens einen Signalan-
schluss für mindestens eine Signalleitung 9", 9"’, minde-
stens einen Signalanschluss für mindestens ein Signal-
Netz 12" und mindestens eine elektrische Stromversor-
gung auf. Gemäss Fig. 1 ist die Rufsteuerung 11 eine
eigenständige elektronische Einheit in mindestens ei-
nem eigenen Gehäuse, die beispielsweise im Aufzugs-
schacht S4 angeordnet ist. Die Rufsteuerung 11 kann
auch ein elektronischer Einschub beispielsweise in Form
einer Leiterplatte sein, welche Leiterplatte im Gehäuse
einer Rufeingabevorrichtung 4, 4’ und/oder einer Auf-
zugssteuerung 10 angeordnet ist. Aus dem computer-
lesbaren Datenspeicher wird mindestens ein Computer-
programm-Mittel in den Prozessor geladen und ausge-
führt. Das Computerprogramm-Mittel steuert eine Zutei-
lung von mindestens einer Aufzugskabine 1 zu minde-
stens einem getätigten Ruf. Dazu übermittelt die Rufein-
gabevorrichtung 4 über die Signalleitung 9"’ für einen
getätigten Ruf mindestens ein Rufsignal an die Rufsteue-
rung 11. Bei einer Aufzugsanlage A mit mehreren Auf-
zügen teilt das Computerprogramm-Mittel diejenige Auf-
zugskabine 1 dem Ruf zu, welche den Ruf mit kürzester
Wartezeit und/oder Zielzeit für den Passagier bedienen
kann, beispielsweise die Aufzugskabine 1, die dem
Rufeingabestockwerk am nahesten ist. Für eine Rufzu-
teilung übermittelt die Rufsteuerung 11 mindestens ein
Bestätigungssignal über Signalleitung 9"’ an die Rufein-
gabevorrichtung 4, an der der Ruf getätigt wurde, welche
Rufeingabevorrichtung 4 für das übermittelte Bestäti-
gungssignal eine Bestätigung ausgibt. Für eine Rufzu-
teilung übermittelt die Rufsteuerung 11 über die Signal-
leitung 9" mindestens ein Fahrtsignal an die Aufzugs-
steuerung 10, für welches Fahrtsignal das Computerpro-
gramm-Mittel der Aufzugssteuerung 10 das Verfahren
der Aufzugskabine 1 und das Öffnen und Schliessen der
Stockwerkstüren 2 und der Aufzugstür 3 steuert. Auch
gibt die Rufsteuerung 11 mindestens ein Datensignal am

Signalanschluss des Signal-Netzes 12" aus, welches
Datensignal mindestens eine Statusinformation der Ruf-
steuerung 11 angibt. Eine typische Statusinformation der
Rufsteuerung 11 ist eine Angabe zu mindestens einer
Betriebsbereitschaft (ja/nein), zu mindestens einem Feh-
lerprotokoll (Liste mit Fehlercodes und/oder Meldungen),
zu mindestens einer Auslastung pro Zeiteinheit, usw..
[0052] Mindestens ein Aufzugskabine-Telefon 5 ist
in der Aufzugskabine 1 angeordnet. Gemäss Fig. 1 ist
das Aufzugskabine-Telefon 5 dauerhaft in der Aufzugs-
kabine 1 angeordnet. Das Aufzugskabine-Telefon 5
weist mindestens einen Prozessor, mindestens einen
computerlesbaren Datenspeicher, mindestens eine Be-
dientaste und/oder ein Bedienfeld, mindestens ein Mi-
krofon, mindestens einen Lautsprecher, mindestens ei-
nen Festnetz-Telefonanschluss und mindestens eine
elektrische Stromversorgung auf. Aus dem computerles-
baren Datenspeicher wird mindestens ein Computerpro-
gramm-Mittel in den Prozessor geladen und ausgeführt.
Das Computerprogramm-Mittel steuert eine Telefonver-
bindung mit dem Aufzugskabine-Telefon 5. Der Fest-
netz-Telefonanschluss ist ein Foreign Exchange Office
(FXO), beispielsweise in der Ausbildung eines standar-
disierten Telefon-Anschluses wie WAGO 231-XYZ, Re-
gistered Jack 45 (RJ45), usw. Gemäss Fig. 1 verbindet
der Festnetz-Telefonanschluss das Aufzugskabine-Te-
lefon 5 mit mindestens einem Signal-Netz 12. Vom Com-
puterprogramm-Mittel des Telefons 5 wird eine analoge
Telefonverbindung zum Signal-Netz 12 aufgebaut und
permanent aufrecht erhalten. Vom Signal-Netz 12 erhält
das Aufzugskabine-Telefon 5 mindestens ein Wählsi-
gnal, mindestens ein Rufsignal und die elektrische
Stromversorgung. Das Aufzugskabine-Telefon 5 ist über
die Bedientaste und/oder das Bedienfeld von einem Pas-
sagier aktivierbar. Das Mikrofon des aktivierten Telefons
5 erfasst Sprache der Aufzugskabine 1, welche erfasste
Sprache als Sprachsignale in das Signal-Netz 12 über-
mittelt wird. Aus dem Signal-Netz 12 vom aktivierten Auf-
zugskabine-Telefon 5 empfangene Sprachsignale wer-
den vom Lautsprecher ausgegeben. Bei Kenntnis der
vorliegenden Erfindung kann der Fachmann als Aufzugs-
kabine-Telefon 5 auch ein analoges Telefon ohne Pro-
zessor und ohne computerlesbaren Datenspeicher bei-
spielsweise als Freisprechanlage oder Intercom realisie-
ren, wo eine analoge Telefonverbindung zum Signal-
Netz 12 permanent aufrecht erhalten wird. Schliesslich
kann das Aufzugskabine-Telefon 5 auch ein digitales Te-
lefon wie Voice over Internet Protocoll (VoIP) sein, wo
das Mikrofon erfasste Sprache in digitale Signale wandelt
und gemäss dem IP in ein Netzwerk einspeist.
[0053] Mindestens ein Sensor 5’ bis 5"’ der Aufzugs-
anlage A erfasst mindestens einen Erfassungsbereich
der Aufzugsanlage A. Gemäss Fig. 1 sind mehrere Sen-
soren 5’ auf den Stockwerken S1 bis S3 des Gebäudes
angeordnet; mindestens ein Sensor 5" ist im Aufzugs-
schacht S4 angeordnet; und mehrere Sensoren 5"’ sind
in und/oder auf der Aufzugskabine 1 angeordnet. Der
Sensor 5’ bis 5"’ ist ein Lichtsensor und/oder eine Kamera
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und/oder ein Ultraschallsensor und/oder ein Infrarotsen-
sor und/oder eine Wägvorrichtung und/oder ein Ge-
räuschpegelsensor und/oder ein Positionssensor und/
oder ein Geschwindigkeitssensor und/oder ein Be-
schleunigungssensor. Der Sensor 5’ bis 5"’ weist minde-
stens einen Prozessor, mindestens einen computerles-
baren Datenspeicher, mindestens einen Signalan-
schluss für mindestens ein Signal-Netz 12 bis 12"" und
mindestens eine elektrische Stromversorgung auf. Aus
dem computerlesbaren Datenspeicher wird mindestens
ein Computerprogramm-Mittel in den Prozessor geladen
und ausgeführt. Das Computerprogramm-Mittel steuert
den Sensor 5’ bis 5"’, den Signalanschluss und die elek-
trische Stromversorgung. Im Folgenden werden Ausfüh-
rungsbeispiele des Sensors 5’ bis 5"’ erläutert:

- Der Lichtsensor arbeitet nach dem photoelektri-
schen Effekt und ist beispielsweise eine Photodiode
oder ein Phototransistor. Der Lichtsensor misst die
Helligkeit im Bereich von beispielsweise zehn Lux
bis 1500 Lux mit einer Auflösung von � einem Pro-
zent. Der Lichtsensor ist beispielsweise als Sensor
5"’ in der Ausführung eines Lichtvorhangs zur Über-
wachung einer Fläche oberhalb der Schwelle der
Aufzugstür 3 angeordnet. In dieser Fläche senden
und empfangen zwei seitlich an der Aufzugstür 3 an-
geordnete Leisten mit Photodioden und Phototran-
sistoren infrarotes Licht. Sobald ein Passagier beim
Besteigen oder Verlassen der Aufzugskabine 1 über
die Schwelle der Aufzugstür 3 tritt, wird der Empfang
von gesendetem infrarotem Licht bereichsweise un-
terbrochen und ein Sensorsignal erzeugt.

- Die Kamera weist mindestens eine optische Linse
und mindestens einen digitalen Bildsensor auf. Der
digitale Bildsensor ist beispielsweise ein Charged
Coupled Device (CCD) Sensor oder ein Comple-
mentary Metal Oxide Semiconductor (CMOS) Sen-
sor. Die Kamera erfasst Bilder im Spektrum des
sichtbaren Lichts. Die Kamera kann Standbilder
oder bewegte Bilder mit einer Frequenz von 0 bis 30
Bilder pro Sekunde erfassen. Aus einem computer-
lesbaren Datenspeicher der Kamera wird minde-
stens ein Computerprogramm-Mittel in einen Pro-
zessor der Kamera geladen und ausgeführt. Das
Computerprogramm-Mittel steuert den Betrieb der
Kamera, speichert und lädt Standbilder, vergleicht
Standbilder miteinander und kann als Vergleichser-
gebnis mindestens einen Signal-Zustandswechsel
erzeugen. Die Kamera hat eine beispielhafte Auflö-
sung von zwei MPixel und eine beispielhafte Emp-
findlichkeit von zwei Lux. Die Kamera weist ein mo-
torbetätigtes Zoomobjektiv auf und kann so selbst-
tätig oder ferngesteuert die Brennweite des Objek-
tivs verändern. Somit lassen sich Gegenstände in
verschiedenen Entfernungen in unterschiedlich de-
taillierten Bildausschnitten erfassen. Die Kamera
weist ein motorbetätiges Stativ auf, um so selbsttätig

oder ferngesteuert die Orientierung des Objektivs zu
verändern. Beispielsweise schwenkt die Kamera
oder sie dreht sich. Die Kamera ist mit einer Beleuch-
tungseinrichtung versehen und kann so bei schwa-
chem Umgebungslicht oder Dunkelheit einen zu er-
fassenden Gegenstand beleuchten. Beispielsweise
ist die Kamera als Sensor 5"’ in der Aufzugskabine
1 angeordnet und erfasst ein Besteigen oder Verlas-
sen der Aufzugskabine 1 durch einen Passagier als
Sensorsignal in Form mindestens eines Bildes.

- Der Ultraschallsensor arbeitet nach dem Echo-
Laufzeitmessung und verwendet dazu beispielswei-
se eine angeregte Membran. Treffen die von der
Membran ausgesendeten Ultraschallwellen auf ei-
nen Gegenstand, so werden sie reflektiert und die
reflektierten Ultraschallwellen erfasst. Aus der Lauf-
zeit zwischen den ausgesendeten Ultraschallwellen
und den erfassten reflektierten Ultraschallwellen
wird einen Entfernung zwischen der Membran und
dem Gegenstand ermittelt. Der Ultraschallsensor er-
fasst Bewegungen mit einer beispielhaften Auflö-
sung von einem Millimeter. Der Ultraschallsensor ist
beispielsweise als Sensor 5" in der Nähe der Auf-
zugsanlage A angeordnet und erfasst einen Passa-
gier in einem Bereich einer Stockwerktür 2 und/oder
Aufzugstür 3 als Sensorsignal.

- Der Infrarotsensor erfasst berührungslos Wärme-
strahlung in einem beispielhaften Temperatur-
messbereich von -30 °C bis +500 °C mit einer Auf-
lösung von � einem Prozent. Der Infrarotsensor lie-
fert Wärmebilder der von Passagieren ausgesand-
ten Wärmestrahlung. Der Infrarotsensor ist bei-
spielsweise als Sensor 5" in der Nähe der Aufzugs-
anlage A angeordnet und erfasst einen Passagier in
einem Bereich einer Stockwerktür 2 und/oder Auf-
zugstür 3 als Sensorsignal.

- Die Wägvorrichtung ist beispielsweise eine Last-
matte, die das Gewicht eines auf ihr stehenden Be-
nutzers in Kilogramm erfasst. Solche Lastmatten
gibt es in unterschiedlichen Abmessungen. So weist
eine Lastmatte eine rechteckige Grundfläche von
0.5 Quadratmeter und eine Dicke von zwei Zentime-
ter auf und erfasst ein Gewicht im Bereich von einem
Kilogramm bis 200 Kilogramm. Die Wägvorrichtung
ist beispielsweise als Sensor 5"’ in einem Boden der
Aufzugskabine 1 angeordnet und erfasst ein Bestei-
gen oder Verlassen der Aufzugskabine 1 durch ei-
nen Passagier als Sensorsignal.

- Der Geräuschpegelsensor erfasst Intensitäten
und Geräuschpegel. Intensitäten werden mit einer
beispielhaften Auflösung von 10-3 PWm2 bis 10+4

PWm2 erfasst, der Geräuschpegel wird in einem bei-
spielhaften Bereich von 30 dB bis 110 dB mit einer
beispielhaften Auflösung von 0.1 dB erfasst. Der Ge-
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räuschpegelsensor ist beispielsweise als Sensor 5’
im Aufzugsschacht S4 angeordnet. Es ist aber auch
möglich, den Geräuschpegelsensor als Bestandteil
der Rufeingabevorrichtung 4, 4’ und/oder des Tele-
fons 5 auszuführen, derart dass der Geräuschpegel-
sensor ein Geräusch eines Passagiers in der Nähe
der Rufeingabevorrichtung 4, 4’ als Sensorsignal er-
fasst.

- Der Positionssensor ist beispielsweise ein piezo-
elektrischer Barometer oder ein Laser Triangulati-
onssensor oder ein Global Positioning System
(GPS). Der Höhenmesser oder das GPS ist als
Seosnr 5"’ an der Aufzugskabine 1 angeorndet und
erfasst Höhen der Aufzugskabine 1 im Aufzugs-
schacht S4 mit einer beispielhaften Auflösung von
30 cm und erzeugt entsprechende Sensorsignale.
Der Laser Triangulationssensor erfasst Positionen
der Aufzugskabine 1 im Aufzugsschacht S4 über ei-
nen beispielhaften Wegbereich von 0 bis 200 m mit
einer beispielhaften Auflösung von 5 mm.

- Der Geschwindigkeitssensor ist beispielsweise ein
Radarsensor oder ein Ultraschallsensor. Der Ge-
schwindigkeitssensor misst Geschwindigkeiten der
Aufzugskabine 1 im Bereich von 0 bis +/-10 m/sec
und mit einer beispielhaften Auflösung von 10
cm/sec und erzeugt entsprechende Sensorsignale.
Der Geschwindigkeitssensor ist als Sensor 5"’ an
der Aufzugskabine 1 und/oder an einer Aufzugstür
3 angeordnet.

- Der Beschleunigungssensor misst Beschleuni-
gungen und/oder Vibrationen der Aufzugskabine 1
in einer, zwei oder drei Achsen mit einer beispielhaf-
ten Auflösung von 10 mg vorzugsweise 5 mg und
erzeugt entsprechende Sensorsignale. Vibrationen
werden Spitze zu Spitze (Peak-to-Peak) gemessen.
Der Beschleunigungssensor ist beispielsweise ein
Hallsensor oder ein Piezo-elektrischer Sensor oder
ein Kapazitiver Sensor. Der Beschleunigungssensor
ist als Sensor 5"’ an der Aufzugskabine 1 und/oder
an einer Aufzugstür 3 angeordnet.

[0054] Bei Kenntnis der Erfindung lassen sich die bei-
spielhaft dargestellten Anordnungen des Sensors 5’ bis
5"’ natürlich beliebig kombinieren und/oder verändern.
So kann die Kamera und/oder die Wägvorrichtung auch
ausserhalb der Aufzugskabine 1 auf einem Stockwerk
S1 bis S3 und/oder im Aufzugsschacht S4 angeordnet
sein. Auch kann ein Ultraschallsensor und/oder ein In-
frarotsensor in einer Aufzugskabine 1 angeordnet sein.
Schliesslich kann auch ein Lichtsensor auf einem Stock-
werk S1 bis S3 in einem Bereich vor einer Stockwerktür
2 angeordnet sein. Der Sensor 5’ bis 5"’ kann in grösserer
Entfernung von 50 oder 100 Metern von der Aufzugsan-
lage A angeordnet sein, und er kann so einen Passagier
bei der Annäherung der Aufzugsanlage A erfassen. Der

Sensor 5’ bis 5"’ kann weitere Merkmale aufweisen. So
kann der Geräuschpegelsensor ein Mikrophon sein, das
mit einer Spracherkennung gekoppelt ist, derart, dass
mindestens ein/e gesprochene/r/es Buchstabe und/oder
Zahl und/oder Wort des Passagiers als Sensorsignal er-
kannt wird. Auch lassen, sich andere, hier nicht darge-
stellte Sensoren wie ein biometrischer Fingerkuppen-
Sensor, der ein Profil einer Fingerkuppe eines Passa-
giers als Sensorsignal erfasst oder ein biometrischer Iris-
Sensor, der ein Bild der Iris des Passagiers als Sensor-
signal erfasst, verwendet werden.
[0055] Das Sensorsignal gibt mindestens eine Statu-
sinformation der Aufzugsanlage A an. Eine typische Sta-
tusinformation der Aufzugsanlage A ist eine Angabe zu
mindestens einer Betriebsbereitschaft (ja/nein), zu min-
destens einem Fehlerprotokoll (Liste mit Fehlercodes
und/oder Meldungen), zu mindestens einer Auslastung
pro Zeiteinheit, usw.. Beispielsweise gibt ein Lichtsensor
und/oder eine Kamera als Statusinformation der Auf-
zugskabine 1 an, ob ein Passagier in der Aufzugskabine
1 ist und/oder ob die Aufzugstür 3 geschlossen oder offen
ist. Beispielsweise gibt ein Ultraschallsensor und/oder
ein Infrarotsensor und/oder ein Geräuschpegelsensor
als Statusinformation der Aufzugsanlage A an, ob ein
Passagier in einem Bereich einer Stockwerktür 2 und/
oder einer Aufzugstür 3 ist. Beispielsweise gibt eine Wäg-
vorrichtung als Statusinformation der Aufzugskabine 1
an, ob ein Passagier in der Aufzugskabine 1 ist. Bei-
spielsweise gibt ein Positionssensor als Statusinforma-
tion der Aufzugskabine 1 an, in welcher Höhe des Auf-
zugsschachts S4 sich die Aufzugskabine 1 befindet. Bei-
spielsweise gibt ein Beschleunigungssensor als Status-
information der Aufzugskabine 1 an, welche Beschleu-
nigungen und Vibrationen die Aufzugskabine 1 und/oder
Bestandteile der Aufzugskabine 1 wie eine Aufzugstür
3, ein Türantrieb, usw. im Betrieb erzeugt.
[0056] Mindestens ein Signal-Netz 12 bis 12"" er-
möglicht eine Übermittlung von Signalen von/zu der Auf-
zugssteuerung 10, der Rufsteuerung 11, dem Aufzugs-
kabine-Telefon 5, dem Sensor 5’ bis 5"’ und mindestens
einer Kommunikationsvorrichtung 13 der Aufzugsanlage
A. Das Signal-Netz 12 bis 12"" ist vorteilhafterweise ein
Festnetz mit mindestens einer elektrischen- bzw. opti-
schen Signalleitung. Das Signal-Netz 12 bis 12"" erlaubt
eine bidirektionale Kommunikation gemäss bekannten
und bewährten Netzwerk-Protokollen wie das Transmis-
sion Control Protocol / Internet-Protocol (TCP/IP), Inter-
net Packet Exchange (IPX), Local Operating Network
(LON), usw.. Das Signal-Netz 12 bis 12"" kann aber auch
ein Funknetz, ähnlich dem nachfolgend beschriebenen
Funknetz 14 sein, so dass auch diese Beschreibung für
das Signal Netz 12 bis 12"" gilt. Im Folgenden werden
Ausführungsbeispiele des Signal-Netzes 12 bis
12"" erläutert:

- Das Signal-Netz 12 kann ein analoges Telefon-
Festnetz 12 oder Plain Old Telephone Service
(POTS) sein. Gemäss Fig. 1 sind Enden des Tele-
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fon-Festnetzes 12 mit einer FXO des Aufzugskabi-
ne-Telefons 5 und einem Foreign Exchange Subs-
criber (FXS) der Kommunikationsvorrichtung 13 ver-
bunden. Gemäss Fig. 2 weist die Kommunikations-
vorrichtung 13 für dieses Telefon-Festnetz 12 min-
destens einen Telefonanschluss 13.6 als FXS auf.
Das Telefon-Festnetz 12 übermittelt neben einem
Sprachsignal mindestens ein Dual-Tone Multi Fre-
quency (DTMF) Signal vom Aufzugskabine-Telefon
5 zur Kommunikationsvorrichtung 13. DTMF ist ein
Verfahren zur Kodierung, zur Übermittlung und zum
Erkennen von Steuerbefehlen in der Ausführungs-
form von DTMF Signalen im Telefon-Festnetz. Ein
DTMF Signal umfasst einen von vier Tönen, von de-
nen jeder eine Frequenz in einem Niederfrequenz-
band aufweist, und einen von vier Tönen, von denen
jeder eine Frequenz in einem Hochfrequenzband
aufweist. Die folgenden Frequenzen sind den vier
Tönen im Niederfrequenzband zugewiesen: 697Hz,
770Hz, 852Hz und 941Hz; und die folgenden Fre-
quenzen sind den vier Tönen im Hochfrequenzband
zugewiesen: 1209Hz, 1336Hz, 1447Hz und 1633Hz.
Die für die DTMF Kodierung und Erkennung verwen-
deten Frequenzen sind durch das Comité Consultatif
International Téléphonique et Télégraphique
(CCITT) definiert.

- Das Signal-Netz 12’, 12"’ kann ein Datenbus 12’,
12"’ mit serieller Schnittstelle wie Universal Serial
Bus (USB), Recommended Standard 232 (RS232),
Recommended Standard 485 (RS485), usw. oder
ein Datenbus mit parallelee Schnittstelle wie Peri-
pheral Component Interconnect (PCI), IEEE 1284,
usw. sein. Gemäss Fig. 1 sind Sensoren 5"’ der Auf-
zugskabine 1 und die Kommunikationsvorrichtung
13 über einen Datenbus 12’ in der beispielhaften
Ausführungsform eines USB miteinander verbun-
den und die Aufzugssteuerung 10 und die Kommu-
nikationsvorrichtung 13 sind über einen Datenbus
12"’ in der beispielhaften Ausführungsform eines
RS485 miteinander verbunden. Gemäss Fig. 2 weist
die Kommunikationsvorrichtung 13 für die Daten-
busse 12’, 12"’ mindestens einen Busanschluss 13.7
auf.

- Das Signal-Netz 12", 12"" kann ein Netzwerk 12",
12"" wie Ethernet, ein Attached Resources Compu-
ter Network (ARCNET), ein LON, usw. sein. Dieses
Netzwerk 12", 12"" ist ähnlich dem nachfolgend be-
schriebenen Telefon-Festnetz 14’, so dass auch die-
se Beschreibung für das Netzwerk 12", 12"" gilt. Ge-
mäss Fig. 1 sind die Rufsteuerung 11 und die Kom-
munikationsvorrichtung 13 über ein Netzwerk 12" in
der beispielhaften Ausführungsform eines Ethernet
miteinander verbunden und die Sensoren 5’ der
Stockwerke S1 bis S3 sowie des Aufzugsschachts
S4 und die Kommunikationsvorrichtung 13 sind über
ein Netzwerk 12"" in der beispielhaften Ausfüh-

rungsform eines LON miteinander verbunden. Ge-
mäss Fig. 2 weist die Kommunikationsvorrichtung
13 für diese beiden Netzwerke 12", 12"" mindestens
zwei Netzwerkanschlüsse 13.8 auf. Falls als Auf-
zugskabine-Telefon 5 ein digitales Telefon verwen-
det wird, so kann es über ein solches Netzwerk mit
der Kommunikationsvorrichtung 13 kommunizieren.

[0057] Mindestens ein Kommunikations-Netz 14 bis
14" ermöglicht eine Übermittlung von Signalen zwischen
der Kommunikationsvorrichtung 13 der Aufzugsanlage
A und mindestens einer Rechnereinrichtung 15 von min-
destens einer entfernten Zentrale Z. Im Folgenden wer-
den Ausführungsbeispiele des Kommunikations-Netzes
14 bis 14" erläutert:

- Das Kommunikations-Netz 14 kann ein Telefon-
Funknetz 14 wie Global Systems for Mobile Com-
munications (GSM), General Radio Packet Services
(GPRS), Enhanced Data Rate for GSM Evolution
(EDGE), Universal Mobile Telecommunications Sy-
stem (UMTS), High Speed Download Packet Access
(HSDPA), usw. sein. Die vom Telefon-Funknetz 14
verwendeten Frequenzen liegen bei GSM und
GPRS in Bändern bei 800 bis 900MHz und 1800MHz
bis 1900MHz, sowie bei UMTS und HSDPA bei 700
bis 900MHz und 1700MHz bis 2700MHz. Eine kom-
munikative Verbindung des Telefon-Funknetzes 14
erfolgt über mindestens einen logischen Kanal be-
stehend aus mindestens einem Signalisierungska-
nal und einem Nutzkanal. Der Signalisierungskanal
dient der Übermittlung von netzwerkspezifischen
Parametern, Frequenzkorrekturen, zeitlichen Auf-
synchronisierung, usw. der kommunikativen Verbin-
dung. Der Signalisierungskanal kann auch Sprache
und/oder Daten übermitteln. Der Nutzkanal dient der
ausschliesslichen Übermittlung von Sprache und/
oder Daten. Der logische Kanal wird auf mindestens
einen physikalischen Kanal abgebildet. Ein physika-
lischer Kanal wird durch Zeit- und Frequenzmultiple-
xing oder Time Division Multiplex Access (TDMA)
gebildet. Somit erfolgt eine Kommunikation im Tele-
fon-Funknetz 14 in TDMA-Zeitschlitzen von
577Psec Dauer. Acht aufeinanderfolgende TDMA-
Zeitschlitze bilden einen TDMA-Rahmen. Dieselben
TDMA-Zeitschlitze in aufeinanderfolgenden TDMA-
Rahmen bilden einen physikalischen Kanal. Aufbau
und Aufrechterhaltung einer kommunikativen Ver-
bindung im Telefon-Funknetz 14 ist also durch Be-
legung mindestens eines TDMA-Zeitschlitzes pro
TDMA-Rahmen gekennzeichnet. Dabei sendet der
Signalisierungskanal kontinuierlich im zugeteilten
physikalischen Kanal, während der Nutzkanal bei
Sprachpausen oder Datenpausen in einem diskon-
tinuierlichen Betrieb (Discontinuous Transmission
oder DTX) das Senden unterbrechen kann. Die
Übermittlung über den Nutzkanal kann sowohl lei-
tungsvermittelt als auch paketvermittelt sein. Der
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Nutzkanal kann unterschiedliche Übertragungsra-
ten von 13kBit/sec, 6.5kBit/sec, usw. aufweisen. Bei
GSM beträgt die maximale als auch die effektiv nutz-
bare Übertragungsrate 9.6kBit/sec. Bei GPRS be-
trägt die maximale Übertragungsrate 80kBit/sec, ef-
fektiv nutzbar sind oft jedoch nur 50kBit/sec, da die
Übertragungskapazität auf alle Teilnehmer einer
Funkzelle aufgeteilt wird. Bei EDGE beträgt die ma-
ximale Übertragungsrate 256kBit/sec, aufgrund der
Aufteilung der Übertragungskapazität auf alle Teil-
nehmer einer Funkzelle sind aber effektiv nur
150kBit/sec nutzbar. Aus den gleichen Gründen be-
trägt bei UMTS beträgt die maximale Übertragungs-
rate 384kBit/sec, wovon aber effektiv nur
128kBit/sec nutzbar sind. Bei HSDPA schliesslich
beträgt die maximale Übertragungsrate
3.6MBit/sec, wovon effektiv nur 1MBit/sec nutzbar
sind. Für eine effiziente Ausnutzung des Nutzkanals
wird Sprache vor der Übermittlung beim Sender von
einem Sprachkompressor komprimiert und nach der
Übermittlung beim Empfänger von einem Sprachex-
pander expandiert.

- Das Kommunikations-Netz 14’ kann ein Telefon-
Festnetz 14’ wie Public Switched Telecommunica-
tion Network (PSTN) sein. Das Telefon-Festnetz 14’
kann analog und/oder digital ausgestaltet sein. Bei
einem analogen Telefon-Festnetz 14’ werden ana-
loge Tonsignale übermittelt. Die Bandbreite ist dabei
auf den Frequenzbereich von 300Hz bis 3400Hz be-
grenzt. Neben einem Sprachsignal werden weitere
Signale wie ein Wählsignal, ein Rufsignal, usw. über-
mittelt. Ein digitales Telefon-Festnetz 14’ ist als In-
tegrated Services Digital Network (ISDN), Asymetric
Digital Subscriber Line (ADSL), Very High Data Rate
Digital Subscriber Line (VDSL), usw. bekannt. Beim
ISDN stehen zwei Nutzkanäle mit je 64kBit/sec
Übertragungsrate und eine Teilnehmerschnittstelle
S0 mit 16kBit/sec Übertragungsrate zur Verfügung.
Beim ADSL wird ein wesentlich grösserer Frequenz-
bereich von 200Hz bis 1.1MHz ausgenutzt, wobei
die Bandbreite bis 3400Hz für die Übermittlung von
Sprachsignalen verwendet wird, während die Band-
breite von 30kHz bis 1.1MHz für die Übermittlung
von Datensignalen verwendet wird. Die Übertra-
gungsrate zum Endgerät beträgt bei ADSL bis zu
8MBit/sec während sie bei VDSL über 200MBit/sec
betragen kann.

- Das Kommunikations-Netz 14" kann ein Netzwerk
14" wie Ethernet, ARCNET, usw. mit mindestens
einer elektrischen- bzw. optischen Signalleitung
sein. Gemäss Fig. 2 und 3 sind ein Netzwerkan-
schluss 13.12 der Kommunikationsvorrichtung 13
und ein Netzwerkanschluss 15.12 der Rechnerein-
richtung 15 über ein Netzwerk 14" miteinander ver-
bunden. Das Netzwerk 14" erlaubt eine bidirektiona-
le Kommunikation gemäss bekannten und bewähr-

ten Netzwerk-Protokollen wie das Transmission
Control Protocol / Internet-Protocol (TCP/IP), Inter-
net Packet Exchange (IPX), usw..

[0058] Gemäss Fig. 1 ist die Kommunikationsvor-
richtung 13 eine eigenständige elektronische Einheit in
mindestens einem eigenen Gehäuse, die beispielsweise
im Aufzugsschacht S4 angeordnet ist. Die Kommunika-
tionsvorrichtung 13 kann auch ein elektronischer Ein-
schub beispielsweise in Form einer Leiterplatte sein, wel-
che Leiterplatte im Gehäuse einer Rufeingabevorrich-
tung 4, 4’ und/oder einer Aufzugssteuerung 10 und/oder
einer Fahrtreppensteuerung 10’ und/oder einer Ruf-
steuerung 11 angeordnet ist. Gemäss Fig. 2 weist die
Kommunikationsvorrichtung 13 mindestens einen Pro-
zessor 13.1; mindestens einen computerlesbaren Daten-
speicher 13.2; mindestens ein Telefon 13.3; mindestens
einen DTMF/CTM-Wandler 13.4; mindestens einen Te-
lefonanschluss 13.6 und/oder mindestens einen Busan-
schluss 13.7 und/oder mindestens einen Netzwerkan-
schluss 13.8 für mindestens ein Signal-Netz 12 bis 12"";
mindestens eine Funk-Antenne 13.10 und/oder minde-
stens einen Festnetz-Telefonanschluss 13.11 und/oder
mindestens einen Netzwerkanschluss 13.12 für minde-
stens ein Kommunikations-Netz 14 bis 14"; und minde-
stens eine elektrische Stromversorgung 13.5 auf. Die
Kommunikationsvorrichtung 13 weist acht Festnetz-Te-
lefonanschlüsse 13.6, vorzugsweise vier Festnetz-Tele-
fonanschlüsse 13.6, vorzugsweise zwei Festnetz-Tele-
fonanschlüsse 13.6 auf. Die Kommunikationsvorrichtung
13 weist sechzehn Busanschlüsse 13.7, vorzugsweise
acht Busanschlüsse 13.7, vorzugsweise vier Busan-
schlüsse 13.7 auf. Die Kommunikationsvorrichtung 13
weist vier Netzwerkanschlüsse 13.8, vorzugsweise zwei
Netzwerkanschlüsse 13.8, vorzugsweise einen Netz-
werkanschluss 13.8 auf. Die Kommunikationsvorrich-
tung 13 weist zwei Funk-Antennen 13.10, vorzugsweise
eine Funk-Antenne 13.10 auf. Die Kommunikationsvor-
richtung 13 weist zwei Festnetz-Telefonanschlüsse
13.11, vorzugsweise einen Festnetz-Telefonanschluss
13.11 auf. Die Kommunikationsvorrichtung 13 weist zwei
Netzwerkanschlüsse 13.12, vorzugsweise einen Netz-
werkanschluss 13.12 auf. Aus dem computerlesbaren
Datenspeicher 13.2 wird über mindestens eine Signal-
leitung 13.16 mindestens ein Computerprogramm-Mittel
in den Prozessor 13.1 geladen und ausgeführt. Das
Computerprogramm-Mittel steuert den Betrieb der Kom-
munikationsvorrichtung 13, was nachfolgend im Detail
beschrieben wird:

- Über das Telefon-Festnetz 12 wird mindestens ein
Sprachsignal und mindestens ein DTMF Signal vom
Aufzugskabine-Telefon 5 zum Telefonanschluss
13.6 der Kommunikationsvorrichtung 13 übermittelt.
Der Telefonanschluss 13.6 der Kommunikationsvor-
richtung 13 sind über mindestens eine Signalleitung
13.13 mit mindestens einem DTMF/CTM-Wandler
13.4 von DTMF auf Cellular Text Modem (CTM) ver-
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bunden. Aus dem computerlesbaren Datenspeicher
13.2 wird über mindestens eine Signalleitung 13.16
mindestens ein Computerprogramm-Mittel in den
DTMF/CTM-Wandler 13.4 geladen und ausgeführt.
Über die Signalleitung 13.16 werden ein vom Tele-
fonanschluss 13.6 empfangenes Sprachsignal und
ein DTMF Signal als erste Signale an den DT-
MF/CTM-Wandler 13.4 übermittelt. Der DT-
MF/CTM-Wandler 13.4 erkennt das Sprachsignal
und das DTMF Signal. Der DTMF/CTM-Wandler
13.4 lässt das erkannte Sprachsignal unverändert
und wandelt das erkannte DTMF Signal in ein CTM
Signal. CTM ist ein Verfahren zur Kodierung, zum
Erkennen und zur Übermittlung von Text und Spra-
che in einem Kanal eines Telefon-Funknetzes 14
und/oder eines Telefon-Festnetzes 14’. CTM ist in
der Technischen Spezifikation (TS) 26.226 Version
0.0.5 des 3rd Generation Partnership Projects
(3GPP) definiert. Über mindestens eine Signallei-
tung 13.14 werden das Sprachsignal und das CTM
Signal als zweite Signale vom DTMF/CTM-Wandler
13.4 entweder an den Prozessor 13.1 übermittelt
und/oder das Sprachsignal und das CTM Signal wer-
den als zweite Signale über mindestens eine Signal-
leitung 13.15 vom DTMF/CTM-Wandler 13.4 an das
Telefon 13.3 übermittelt. Der Prozessor 13.1 über-
mittelt die zweiten Signale entweder über minde-
stens eine Signalleitung 13.18 an den Netzwerkan-
schluss 13.12 und/oder die zweiten Signale werden
vom Prozessor 13.1 über mindestens eine Signal-
leitung 13.17 an das Telefon 13.3 übermittelt. Das
Telefon übermittelt die zweiten Signale entweder
über mindestens eine Signalleitung 13.20 an die
Funk-Antenne 13.10 und/oder die zweiten Signale
werden vom Telefon 13.3 über mindestens eine Si-
gnalleitung 13.21 an den Festnetz-Telefonan-
schluss 13.11 übermittelt.

- Ein am Busanschluss 13.7 und/oder am Netzwerk-
anschluss 13.8 anliegendes Datensignal der Auf-
zugssteuerung 10 und/oder der Fahrtreppensteue-
rung 10’ und/oder der Rufsteuerung 11 und/oder ein
Sensorsignal eines Sensors 5’ bis 5"’ werden als er-
ste Signale über die Signalleitung 13.14 an den Pro-
zessor 13.1 übermittelt. Der Prozessor 13.1 über-
wacht und kontrolliert die Aufrechterhaltung der
kommunikativen Verbindungen im Signal-Netz 12’
bis 12"" und/oder im Kommunikations-Netz 14 bis
14". Auch gibt der Prozessor 13.1 mindestens ein
Datensignal als erstes Signal aus, welches erste Si-
gnal mindestens eine Statusinformation der Kom-
munikationsvorrichtung 13 angibt. Eine typische
Statusinformation der Kommunikationsvorrichtung
13 ist eine Angabe zu mindestens einer Betriebsbe-
reitschaft (ja/nein), zu mindestens einem Fehlerpro-
tokoll (Liste mit Fehlercodes und/oder Meldungen),
zu mindestens einer Auslastung pro Zeiteinheit,
usw.. Der Prozessor 13.1 wandelt das Protokoll des

Signal-Netzes 12’ bis 12"" in das Protokoll des Kom-
munikations-Netzes 14 bis 14". Erste Signale in
Form eines Datensignals und/oder Sensorsignals
des Signal-Netzes 12’ bis 12"" werden dabei in zwei-
te Signale in Form eines Datensignals und/oder Sen-
sorsignals des Kommunikations-Netzes 14 bis 14"
gewandelt. Der Prozessor 13.1 übermittelt die zwei-
ten Signale entweder über die Signalleitung 13.18
an den Netzwerkanschluss 13.12 und/oder die zwei-
ten Signale werden vom Prozessor 13.1 über die
Signalleitung 13.17 an das Telefon 13.3 übermittelt.
Das Telefon 13.3 übermittelt die zweiten Signale ent-
weder über die Signalleitung 13.20 an die Funk-An-
tenne 13.10 und/oder die zweiten Signale werden
vom Telefon 13.3 über die Signalleitung 13.21 an
den Festnetz-Telefonanschluss 13.11 übermittelt.

- Die elektrische Stromversorgung 13.5 der Kom-
munikationsvorrichtung 13 ist mittels einer Versor-
gungsleitung 13.19 über einen Anschluss 13.9 an
ein Gebäudespannungsnetz und/oder an die Auf-
zugssteuerung 10 anschliessbar. Das Gebäudes-
pannungsnetz ist genormt und weist beispielsweise
für Drehstrom eine elektrische Spannung von unge-
fähr 380VAC oder 220VAC bei einer Frequenz von
50Hz auf und weist für Wechselstrom eine elektri-
sche Spannung zwischen 90VAC und 270VAC bei
Frequenzen zwischen 40Hz und 60Hz auf. Die Auf-
zugssteuerung 10 weist beispielsweise einen Aus-
gang für Gleichspannung auf und liefert eine elektri-
sche Spannung von 24VDC oder 42VDC. Die elek-
trische Stromversorgung 13.5 versorgt die Kommu-
nikationsvorrichtung 13 und auch ein damit verbun-
denes Signal-Netz 12, 12", 12"" wie ein Telefon-
Festnetz 12 mit ungefähr 60VDC und/oder ein Si-
gnal-Netz 12", 12"" wie einen Datenbus 12", 12"" mit
ungefähr 5VDC und/oder ein Ethernet mit ungefähr
48VDC. Bei Kenntnis der vorliegenden Erfindung
kann der Fachmann auch eine autarke elektrische
Stromversorgung 13.5 wie eine Batterie, ein Akku-
mulator, eine Brennstoffzelle, usw. verwenden. Die
Autarkie der elektrische Stromversorgung 13.5 be-
trägt beispielsweise ein Jahr, vorzugsweise zwei
Jahre. Ein Austausch einer solchen autarken elek-
trischen Stromversorgung 13.5 kann durch einen
Wartungstechniker erfolgen.

[0059] Gemäss Fig. 1 ist die entfernte Zentrale Z vom
Gebäude der Aufzugsanlage A entfernt angeordnet. Die
entfernte Zentrale Z kann mobil und/oder stationär sein.
Eine mobile entfernte Zentrale Z ist beispielsweise ein
Wartungstechniker in einem Automobil. Eine stationäre
entfernte Zentrale Z ist beispielsweise eine Fernwar-
tungszentrale zur Fernwartung von mehreren Aufzugs-
anlagen. In grösseren Gebäuden mit einer oder mehre-
ren Aufzugsanlagen A kann die entfernte Zentrale Z auch
im Gebäude angeordnet sein. Der Fachmann kann somit
eine entfernte Zentrale Z in einem Empfang des Gebäu-
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des der Aufzugsanlage A anordnen. Die entfernte Zen-
trale Z weist mindestens eine Rechnereinheit 15 auf. Ge-
mäss Fig. 3 weist die Rechnereinheit 15 mindestens ei-
nen Prozessor 15.1; mindestens einen computerlesba-
ren Datenspeicher 15.2; mindestens ein Telefon 15.3;
mindestens einen DTMF/CTM-Wandler 15.4; minde-
stens einen Netzwerkanschluss 15.8 für ein Netz 16; min-
destens eine Funk-Antenne 15.10 und/oder mindestens
einen Festnetz-Telefonanschluss 15.11 und/oder min-
destens einen Netzwerkanschluss 15.12 für mindestens
ein Kommunikations-Netz 14 bis 14"; und mindestens
eine elektrische Stromversorgung 15.5 auf. Aus dem
computerlesbaren Datenspeicher 15.2 wird über minde-
stens eine Signalleitung 15.16 mindestens ein Compu-
terprogramm-Mittel in den Prozessor 15.1 geladen und
ausgeführt. Das Computerprogramm-Mittel steuert den
Betrieb der Rechnereinheit 15, was nachfolgend im De-
tail beschrieben wird:

- Über das Telefon-Funknetz 14 und/oder Funknetz
14 werden zweite Signale an die Funk-Antenne
15.10 übermittelt; und/oder zweite Signale werden
über das Telefon-Festnetz 14’ an den Festnetz-Te-
lefonanschluss 15.11 übermittelt. Die zweiten Signa-
le werden von der Funk-Antenne 15.10 über minde-
stens eine Signalleitung 15.20 an das Telefon 15.3
übermittelt; und/oder die zweiten Signale werden
vom Festnetz-Telefonanschluss 15.11 über minde-
stens eine Signalleitung 15.21 an das Telefon 15.3
übermittelt. Über mindestens eine Signalleitung
15.17 werden die zweiten Signale vom Telefon 15.3
entweder an den Prozessor 13.1 übermittelt und/
oder die zweiten Signale über mindestens eine Si-
gnalleitung 15.15 vom Telefon 15.3 an den DT-
MF/CTM-Wandler 15.4 übermittelt.

- Aus dem computerlesbaren Datenspeicher 15.2
wird über mindestens eine Signalleitung 15.16 min-
destens ein Computerprogramm-Mittel in den DT-
MF/CTM-Wandler 15.4 geladen und ausgeführt. Der
DTMF/CTM-Wandler 15.4 erkennt die zweiten Si-
gnale als mindestens ein Sprachsignal und als min-
destens ein CTM Signal. Der DTMF/CTM-Wandler
15.4 lässt das erkannte Sprachsignal unverändert
und wandelt das erkannte CTM Signal in ein DTMF
Signal. Über mindestens eine Signalleitung 15.14
werden das erkannte Sprachsignal und das gewan-
deltes DTMF Signal vom DTMF/CTM-Wandler 15.4
als erste Signale an den Prozessor 15.1 und/oder
an den Netzwerkanschluss 15.8 des Netzes 16 über-
mittelt.

- Über das Netzwerk 14" werden zweite Signale an
den Netzwerkananschluss 15.12 übermittelt; und
vom Netzwerkananschluss 15.12 werden die zwei-
ten Signale über mindestens eine Signalleitung
15.18 an den Prozessor 15.1 übermittelt. Der Pro-
zessor 15.1 wandelt das Protokoll des Kommunika-

tions-Netzes 14 bis 14". Zweite Signale in Form ei-
nes Datensignals und/oder Sensorsignals Kommu-
nikations-Netzes 14 bis 14" werden dabei in erste
Signale in Form eines Datensignals und/oder Sen-
sorsignals mindestens des Netzes 16 gewandelt.
Über mindestens eine Signalleitung 15.14 übermit-
telt der Prozessor 5.1 die ersten Signale an den Netz-
werkanschluss 15.8 des Netzes 16.

- Das Computerprogramm-Mittel der Rechnereinrich-
tung 15 führt eine Auswertung der ersten Signale
der Aufzugsanlage A durch. Vorzugsweise wertet
das Computerprogramm-Mittel ein erstes Signal in
Form eines Datensignals des Aufzugskabine-Tele-
fons 5 aus und/oder das Computerprogramm-Mittel
wertet ein erstes Signal in Form eines Datensignals
der Aufzugssteuerung 10 und/oder der Fahrtreppen-
steuerung 10’ und/oder der Rufsteuerung 11 und/
oder der Kommunikationsvorrichtung 13 aus; und/
oder das Computerprogramm-Mittel wertet ein er-
stes Signal in Form eines Sensorsignals des Sen-
sors 5’ bis 5"’ aus. Die ersten Signale geben minde-
stens eine Statusinformation der Aufzugsanlage A
und/oder der Aufzugssteuerung 10 und/oder der
Fahrtreppensteuerung 10’ und/oder der Rufsteue-
rung 11 und/oder der Kommunikationsvorrichtung
13 an. Eine typische Statusinformation ist eine An-
gabe zu mindestens einer Betriebsbereitschaft (ja/
nein), zu mindestens einem Fehlerprotokoll (Liste
mit Fehlercodes und/oder Meldungen), zu minde-
stens einer Auslastung pro Zeiteinheit, usw.. Bei
Kenntnis der vorliegenden Erfindung kann der Fach-
mann natürlich auch eine Auswertung der übermit-
telten zweiten Signale durch die Rechnereinrichtung
15 realisieren, ohne dass diese in erste Signale
(rück-)gewandelt werden. Als Ergebnis der Auswer-
tung produziert das Computerprogramm-Mittel min-
destens ein positives Ergebnissignal und/oder ein
negatives Ergebnissignal. Ein positives Ergebnissi-
gnal gibt an, dass die Aufzugsanlage A verfügbar
ist; und/oder dass die Aufzugssteuerung 10 verfüg-
bar ist; und/oder dass die Fahrtreppensteuerung 10’
verfügbar ist; und/oder dass die Rufsteuerung 11
verfügbar ist; und/oder dass die Kommunikations-
vorrichtung 13 verfügbar ist; und/oder dass das Auf-
zugskabine-Telefon 5 verfügbar ist; und/oder dass
der Sensor 5’ bis 5"’ verfügbar ist; und/oder dass
kein Passagier in der Aufzugskabine 1 eingeschlos-
sen ist; und/oder dass die Stockwerktür 2 und/oder
die Aufzugstür 3 geschlossen ist. Ein negatives Er-
gebnissignal gibt an, dass die Aufzugsanlage A nicht
verfügbar ist; und/oder dass die Aufzugssteuerung
10 nicht verfügbar ist; und/oder dass die Fahrtrep-
pensteuerung 10’ nicht verfügbar ist und/oder dass
die Rufsteuerung 11 nicht verfügbar ist; und/oder
dass die Kommunikationsvorrichtung 13 nicht ver-
fügbar ist; und/oder dass das Aufzugskabine-Tele-
fon 5 nicht verfügbar ist; und/oder dass der Sensor
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5’ bis 5"’ nicht verfügbar ist; und/oder dass ein Pas-
sagier in der Aufzugskabine 1 eingeschlossen ist;
und/oder dass eine Stockwerktür 2 und/oder eine
Aufzugstür 3 offen ist. Bei Nichtverfügbarkeit der
Aufzugssteuerung 10 und/oder der Fahrtreppen-
steuerung 10’ und/oder der Rufsteuerung 11 und/
oder der Kommunikationsvorrichtung 13 und/oder
des Aufzugskabine-Telefons 5 und/oder des Sen-
sors 5’ bis 5"’ übermittelt die Rechnereinrichtung 15
mindestens ein Short Message Service (SMS) Si-
gnal über die kommunikative Verbindung an die
Kommunikationsvorrichtung 13 der Aufzugsanlage
A. Das SMS Signal ist eine Kurznachricht mit bei-
spielsweise 1120bits Nutzdatenlänge. Das SMS Si-
gnal wird entweder in einem Signalisierungskanal
des Telefon-Funknetzes 14 wie GSM versendet. Es
ist aber auch möglich, das GSM im Telefon-Festnetz
14’ und/oder im Netzwerk 14" wie Internet zu über-
mitteln. Im Funknetz 14 wie GSM wird das SMS Si-
gnal parallel zur kommunikativen Verbindung über-
mittelt. Mit einem SMS Signal wird die Aufzugssteue-
rung 10 und/oder die Fahrtreppensteuerung 10’ und/
oder die Rufsteuerung 11 und/oder die Kommunika-
tionsvorrichtung 13 und/oder das Aufzugskabine-
Telefon 5 und/oder der Sensor 5’ bis 5"’ rekonfigu-
riert und/oder gebootet. Es ist selbstsprechend, dass
die SMS Signale vorrichtungsspezifisch und funkti-
onsspezifisch sind, d.h. dass Anweisungen und Be-
fehle eines SMS Signals zum Rekonfigurieren und/
oder Rebooten der Kommunikationsvorrichtung 13
verschieden ist als ein SMS Signals zum Rekonfi-
gurieren und/oder Rebooten des Aufzugskabine-Te-
lefons 5. Auch werden die SMS Signale von der
Rechnereinrichtung 15 bis an das Endgerät übermit-
telt. Gemäss Fig. 1 wird ein SMS Signal zum Rekon-
figurieren und/oder Rebooten der Aufzugssteuerung
10 über das Kommunikations-Netz 14 bis 14" an die
Kommunikationsvorrichtung 13 und von dort über
den Datenbus 12"’ an die Aufzugssteuerung 10
übermittelt; ein SMS Signal zum Rekonfigurieren
und/oder Rebooten der Fahrtreppensteuerung 10’
wird über das Kommunikations-Netz 14 bis 14" an
die Kommunikationsvorrichtung 13 und von dort
über den Datenbus 12"" an die Fahrtreppensteue-
rung 10’ übermittelt; ein SMS Signal zum Rekonfi-
gurieren und/oder Rebooten der Rufsteuerung 11
wird über das Kommunikations-Netz 14 bis 14" an
die Kommunikationsvorrichtung 13 und von dort
über ein Netzwerk 12" an die Rufsteuerung 11 über-
mittelt; ein SMS Signal zum Rekonfigurieren und/
oder Rebooten der Kommunikationsvorrichtung 13
wird über das Kommunikations-Netz 14 bis 14" an
die Kommunikationsvorrichtung 13 übermittelt; ein
SMS Signal zum Rekonfigurieren und/oder Reboo-
ten des Aufzugskabine-Telefons 5 wird über das
Kommunikations-Netz 14 bis 14" an die Kommuni-
kationsvorrichtung 13 und von dort über das Telefon-
Festnetz 12 an das Aufzugskabine-Telefon 5 über-

mittelt; ein SMS Signal zum Rekonfigurieren und/
oder Rebooten eines Sensors 5’ bis 5"’ wird über
das Kommunikations-Netz 14 bis 14" an die Kom-
munikationsvorrichtung 13 und von dort über den
Datenbus 12’ oder das Netzwerk 12"" an den Sensor
5’ bis 5"’ übermittelt. Bei Kenntnis der vorliegenden
Erfindung kann der Fachmann natürlich an Stelle ei-
nes SMS Signals ein anderes bewährtes Signalfor-
mat wie Hypertext Markup Language (HTML), TeX,
usw. verwenden.

- Das Netz 16 entspricht weitgehend dem vorgängig
beschriebenen Netzwerk 12", 12"" und/oder dem
Telefon-Funknetz 14 und/oder dem Funknetzwerk
14 und/oder dem Telefon-Festnetz 14’ und/oder
dem Netzwerk 14" der Kommunikationsvorrichtung
13, so dass auf diese Beschreibung verwiesen wird.
Bei Kenntnis der vorliegenden Erfindung kann eine
Auswertung von ersten Signalen der Aufzugsanlage
A und somit eine Überwachung der Aufzugsanlage
A auch durch am Netz 16 angeschlossene Vorrich-
tungen der entfernten Zentrale Z erfolgen.

- Die elektrische Stromversorgung 15.5 der ent-
fernten Zentrale 15 ist mittels einer Versorgungslei-
tung 15.19 über einen Anschluss 15.9 an ein Ge-
bäudespannungsnetz anschliessbar. Das Gebäu-
despannungsnetz entspricht weitgehend dem vor-
gängig beschriebenen Gebäudespannungsnetz der
Kommunikationsvorrichtung 13, so dass auf diese
Beschreibung verwiesen wird.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Kommunikation zwischen mindestens
einer Aufzugsanlage (A) und mindestens einer ent-
fernten Zentrale (Z); wobei für diese Kommunikation
mindestens eine kommunikative Verbindung in min-
destens einem Kommunikations-Netz (14 bis 14")
aufgebaut wird; wobei mindestens ein erstes Signal
der Aufzugsanlage (A) von mindestens einer Kom-
munikationsvorrichtung (13) der Aufzugsanlage (A)
über mindestens ein Signal-Netz (12 bis 12"") erhal-
ten wird, und mindestens ein zweites Signal von der
Kommunikationsvorrichtung (13) im Kommunikati-
ons-Netz (14 bis 14") an mindestens eine Rechner-
einrichtung (15) der entfernten Zentrale (Z) übermit-
telt wird, dadurch gekennzeichnet, dass die kom-
munikative Verbindung permanent aufrecht erhalten
wird.

2. Verfahren gemäss Patentanspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die kommunikative Verbin-
dung von der Kommunikationsvorrichtung (13) auf-
gebaut wird
und/oder dass die kommunikative Verbindung von
der Kommunikationsvorrichtung (13) aufgebaut
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wird; und dass von mindestens einem Signalisie-
rungskanal der aufgebauten kommunikativen Ver-
bindung in mindestens einem physikalischen Kanal
kontinuierlich gesendet wird
und/oder dass die kommunikative Verbindung von
der Kommunikationsvorrichtung (13) aufgebaut
wird; dass während der aufgebauten kommunikati-
ven Verbindung von der Kommunikationsvorrich-
tung (13) ein zweites Signal übermittelt wird; und
dass während der kommunikativen Verbindung von
mindestens einer Firewall der Kommunikationsvor-
richtung (13) ein Signalempfang verhindert wird.

3. Verfahren gemäss Patentanspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass als kommunikative Verbin-
dung ein VPN als Kommunikations-Netz (14) ver-
wendet wird
und/oder dass die kommunikative Verbindung in ei-
nem VPN als Kommunikations-Netz (14) mit Tun-
neltechnik aufgebaut wird
und/oder als kommunikative Verbindung ein VPN als
Kommunikations-Netz (14) mit Tunneltechnik ver-
wendet wird; und dass von der Kommunikationsvor-
richtung (13) ein zweites Signal verschlüsselt über-
mittelt wird.

4. Verfahren gemäss Patentanspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass als kommunikative Verbin-
dung ein WWAN ohne Internetzugang verwendet
wird
und/oder dass als kommunikative Verbindung ein
LAN mit Internetzugang verwendet wird.

5. Verfahren gemäss einem der Patentansprüche 1 bis
4, dadurch gekennzeichnet, dass als Kommuni-
kations-Netz (14 bis 14") ein Telefon-Funkketz (14)
verwendet wird
und/oder dass als Kommunikations-Netz (14 bis 14")
ein Funknetzwerk (14) verwendet wird
und/oder dass als Kommunikations-Netz (14 bis 14")
ein Telefon-Festnetz (14’) verwendet wird
und/oder dass als Kommunikations-Netz (14 bis 14")
ein Netzwerk (14") verwendet wird.

6. Verfahren gemäss einem der Patentansprüche 1 bis
5, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens ein
Sprachsignal als erstes Signal von mindestens ei-
nem Aufzugskabine-Telefon (5) im Signal-Netz (12)
an die Kommunikationsvorrichtung (13) übermittelt
wird; und dass mindestens ein Datensignal als er-
stes Signal vom Aufzugskabine-Telefon (5) im Si-
gnal-Netz (12) an die Kommunikationsvorrichtung
(13) übermittelt wird

7. Verfahren gemäss Patentanspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass ein übermitteltes Datensignal
in mindestens ein zweites Signal gewandelt wird;
und dass das zweite Signal über die kommunikative

Verbindung mit einer Übertragungsrate von minde-
stens 4.8kBit/sec übermittelt wird.

8. Verfahren gemäss Patentanspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass ein übermitteltes Datensignal
von der Kommunikationsvorrichtung (13) in minde-
stens ein CTM Signal als zweites Signal gewandelt
wird
und/oder dass mindestens ein DTMF Signal als Da-
tensignal vom Aufzugskabine-Telefon (5) im Signal-
Netz (12) an die Kommunikationsvorrichtung (13)
übermittelt wird; und dass ein übermitteltes DTMF
Signal von der Kommunikationsvorrichtung (13) in
mindestens ein CTM Signal als zweites Signal ge-
wandelt wird.

9. Verfahren gemäss Patentanspruch 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das CTM Signal von der Kom-
munikationsvorrichtung (13) über die kommunikati-
ve Verbindung an die entfernten Zentrale (Z) über-
tragen wird
und/oder dass das CTM Signal von der Kommuni-
kationsvorrichtung (13) über die kommunikative Ver-
bindung an die entfernten Zentrale (Z) übertragen
wird; und dass das übertragene CTM Signal von der
entfernten Zentrale (Z) in mindestens ein Datensi-
gnal gewandelt wird
und/oder dass das CTM Signal von der Kommuni-
kationsvorrichtung (13) über die kommunikative Ver-
bindung an die entfernten Zentrale (Z) übertragen
wird; und dass das übertragene CTM Signal von der
entfernten Zentrale (Z) in mindestens ein DTMF Si-
gnal gewandelt wird.

10. Verfahren gemäss einem der Patentansprüche 1 bis
9, dadurch gekennzeichnet, dass von mindestens
einem Sensor (5’ bis 5"’) mindestens ein Sensorsi-
gnal als erstes Signal im Signal-Netz (12’, 12"") an
die Kommunikationsvorrichtung (13) übermittelt wird
und/oder dass von mindestens einem Sensor (5’ bis
5"’) mindestens ein Sensorsignal als erstes Signal
im Signal-Netz (12’, 12"") an die Kommunikations-
vorrichtung (13) übermittelt wird; und dass mit dem
Sensorsignal mindestens eine Statusinformation
der Aufzugsanlage (A) wie eine Angabe zu minde-
stens einer Betriebsbereitschaft und/oder zu minde-
stens einem Fehlerprotokoll und/oder zu mindestens
einer Auslastung pro Zeiteinheit angegeben wird
und/oder dass von mindestens einer Aufzugssteue-
rung (10) der Aufzugsanlage (A) mindestens ein Da-
tensignal als erstes Signal im Signal-Netz (12"’) an
die Kommunikationsvorrichtung (13) übermittelt wird
und/oder dass von mindestens einer Aufzugssteue-
rung (10) der Aufzugsanlage (A) mindestens ein Da-
tensignal als erstes Signal im Signal-Netz (12"’) an
die Kommunikationsvorrichtung (13) übermittelt
wird; und dass mit dem Datensignal mindestens eine
Statusinformation der Aufzugssteuerung (10) wie ei-
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ne Angabe zu mindestens einer Betriebsbereitschaft
und/oder zu mindestens einem Fehlerprotokoll und/
oder zu mindestens einer Auslastung pro Zeiteinheit
angegeben wird
und/oder dass von mindestens einer Fahrtreppen-
steuerung (10’) der Aufzugsanlage (A) mindestens
ein Datensignal als erstes Signal im Signal-Netz
(12"") an die Kommunikationsvorrichtung (13) über-
mittelt wird
und/oder dass von mindestens einer Fahrtreppen-
steuerung (10’) der Aufzugsanlage (A) mindestens
ein Datensignal als erstes Signal im Signal-Netz
(12"") an die Kommunikationsvorrichtung (13) über-
mittelt wird; und dass mit dem Datensignal minde-
stens eine Statusinformation der Fahrtreppensteue-
rung (10’) wie eine Angabe zu mindestens einer Be-
triebsbereitschaft und/oder zu mindestens einem
Fehlerprotokoll und/oder zu mindestens einer Aus-
lastung pro Zeiteinheit angegeben wird
und/oder dass von mindestens einer Rufsteuerung
(11) der Aufzugsanlage (A) mindestens ein Daten-
signal als erstes Signal im Signal-Netz (12") an die
Kommunikationsvorrichtung (13) übermittelt wird
und/oder dass von mindestens einer Rufsteuerung
(11) der Aufzugsanlage (A) mindestens ein Daten-
signal als erstes Signal im Signal-Netz (12") an die
Kommunikationsvorrichtung (13) übermittelt wird;
und dass mit dem Datensignal mindestens eine Sta-
tusinformation der Rufsteuerung (11) wie eine An-
gabe zu mindestens einer Betriebsbereitschaft und/
oder zu mindestens einem Fehlerprotokoll und/oder
zu mindestens einer Auslastung pro Zeiteinheit an-
gegeben wird.

11. Verfahren gemäss Patentanspruch 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass ein erstes Signal von der Kom-
munikationsvorrichtung (13) in ein zweites Signal
gewandelt wird; dass das zweite Signal von der
Kommunikationsvorrichtung (13) im Kommunikati-
ons-Netz (14 bis 14") an die Rechnereinrichtung (15)
der entfernten Zentrale (Z) übermittelt wird; dass ein
übermitteltes zweites Signal von der Rechnerein-
richtung (15) in ein erstes Signal gewandelt wird; und
dass von der Rechnereinrichtung (15) das gewan-
delte erste Signal ausgewertet wird.

12. Verfahren gemäss Patentanspruch 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass mit dem ausgewerteten ersten
Signal mindestens eine Statusinformation der Auf-
zugsanlage (A) wie eine Angabe zu mindestens ei-
ner Betriebsbereitschaft und/oder zu mindestens ei-
nem Fehlerprotokoll und/oder zu mindestens einer
Auslastung pro Zeiteinheit angegeben wird
und/oder dass mit dem ausgewerteten ersten Signal
mindestens eine Statusinformation der Kommunika-
tionsvorrichtung (13) wie eine Angabe zu minde-
stens einer Betriebsbereitschaft und/oder zu minde-
stens einem Fehlerprotokoll und/oder zu mindestens

einer Auslastung pro Zeiteinheit angegeben wird
und/oder dass mit dem ausgewerteten ersten Signal
mindestens eine Statusinformation der Aufzugs-
steuerung (10) wie eine Angabe zu mindestens einer
Betriebsbereitschaft und/oder zu mindestens einem
Fehlerprotokoll und/oder zu mindestens einer Aus-
lastung pro Zeiteinheit angegeben wird
und/oder dass mit dem ausgewerteten ersten Signal
mindestens eine Statusinformation der Fahrtrep-
pensteuerung (10’) wie eine Angabe zu mindestens
einer Betriebsbereitschaft und/oder zu mindestens
einem Fehlerprotokoll und/oder zu mindestens einer
Auslastung pro Zeiteinheit angegeben wird
und/oder dass mit dem ausgewerteten ersten Signal
mindestens eine Statusinformation der Rufsteue-
rung (11) wie eine Angabe zu mindestens einer Be-
triebsbereitschaft und/oder zu mindestens einem
Fehlerprotokoll und/oder zu mindestens einer Aus-
lastung pro Zeiteinheit angegeben wird.

13. Verfahren gemäss einem der Patentansprüche 1 bis
12, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens
ein SMS Signal von der entfernten Zentrale (Z) über
die kommunikative Verbindung an die Kommunika-
tionsvorrichtung (13) übertragen wird
und/oder dass mindestens ein SMS Signal von der
entfernten Zentrale (Z) über einen Signalisierungs-
kanal der kommunikativen Verbindung an die Kom-
munikationsvorrichtung (13) übertragen wird

14. Verfahren gemäss Patentanspruch 13, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Kommunikationsvorrich-
tung (13) durch das übertragene SMS Signal rekon-
figuriert und/oder gebootet wird und/oder dass das
übertragene SMS Signal von der Kommunikations-
vorrichtung (13) über ein Signal-Netz (12"’) an min-
destens eine Aufzugssteuerung (10) übermittelt
wird; und dass die Aufzugssteuerung (10) durch das
übertragene SMS Signal rekonfiguriert und/oder ge-
bootet wird
und/oder dass das übertragene SMS Signal von der
Kommunikationsvorrichtung (13) über ein Signal-
Netz (12"") an mindestens eine Fahrtreppensteue-
rung (10’) übermittelt wird; und dass die Fahrtrep-
pensteuerung (10’) durch das übertragene SMS Si-
gnal rekonfiguriert und/oder gebootet wird
und/oder dass das übertragene SMS Signal von der
Kommunikationsvorrichtung (13) über ein Signal-
Netz (12") an mindestens eine Rufsteuerung (11)
übermittelt wird; und dass die Rufteuerung (11)
durch das übertragene SMS Signal rekonfiguriert
und/oder gebootet wird
und/oder dass das übertragene SMS Signal von der
Kommunikationsvorrichtung (13) über ein Signal-
Netz (12) an mindestens ein Aufzugskabine-Telefon
(5) übermittelt wird; und dass das Aufzugskabine-
Telefon (5) durch das übertragene SMS Signal re-
konfiguriert und/oder gebootet wird
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und/oder dass das übertragene SMS Signal von der
Kommunikationsvorrichtung (13) über ein Signal-
Netz (12’, 12"") an mindestens einen Sensor (5’ bis
5"’) übermittelt wird; und dass der Sensor (5’ bis 5"’)
durch das übertragene SMS Signal rekonfiguriert
und/oder gebootet wird.

15. Kommunikationsvorrichtung (13) zur Verwendung
im Verfahren gemäss einem der Patentansprüche 1
bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass die Kom-
munikationsvorrichtung (13) für den Erhalt des er-
sten Signals im Signal-Netz (12 bis 12"") mindestens
einen Telefonanschluss (13.6) und/oder mindestens
einen Busanschluss (13.7) und/oder mindestens ei-
nen Netzwerkanschluss (13.8) aufweist
und/oder dass die Kommunikationsvorrichtung (13)
für die kommunikative Verbindung mindestens einen
Telefonanschluss (13.10) und/oder mindestens ei-
nen Busanschluss (13.11) aufweist.

16. Rechnereinrichtung (15) zur Verwendung im Verfah-
ren gemäss einem der Patentansprüche 1 bis 14,
dadurch gekennzeichnet, dass die Rechnerein-
richtung (15) für die kommunikative Verbindung min-
destens einen Netzwerkanschluss (15.11) aufweist.

17. Aufzugsanlage (A) zur Verwendung im Verfahren
gemäss einem der Patentansprüche 1 bis 14, mit
einer Kommunikationsvorrichtung (13) gemäss Pa-
tentanspruch 15, dadurch gekennzeichnet, dass
eine Aufzugskabine (1) mindestens ein Aufzugska-
bine-Telefon (5) aufweist.

18. Aufzugsanlage (A) gemäss Patentanspruch 17, da-
durch gekennzeichnet, dass die Aufzugsanlage
(A) mindestens einen Sensor (5’ bis 5"’) wie einen
Lichtsensor und/oder eine Kamera und/oder einen
Ultraschallsensor und/oder einen Infrarotsensor
und/oder eine Wägvorrichtung und/oder einen Ge-
räuschpegelsensor und/oder einen Positionssensor
und/oder einen Geschwindigkeitssensor und/oder
einen Beschleunigungssensor aufweist.

19. Computerprogrammprodukt, umfassend minde-
stens ein Computerprogramm-Mittel, das geeignet
ist, das Verfahren gemäss einem der Patentansprü-
che 1 bis 14 dadurch zu realisieren, dass minde-
stens ein Verfahrensschritt ausgeführt wird, wenn
das Computerprogramm-Mittel in mindestens einen
Prozessor (13.1) einer Kommunikationsvorrichtung
(13) und/oder in mindestens einen DTMF/CTM-
Wandler (13.4) einer Kommunikationsvorrichtung
(13) und/oder in mindestens einen Prozessor (15.1)
einer Rechnereinrichtung (15) und/oder in minde-
stens einen DTMF/CTM-Wandler (15.4) einer Rech-
nereinrichtung (15) geladen wird.

20. Computerlesbarer Datenspeicher umfassend ein

Computerprogrammprodukt gemäss Anspruch 19.
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